
Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Petra Wimmer, Gabriele Heinisch-Hosek, 
Genossinnen und Genossen 

betreffend 13. und 14. Familienbeihilfe für zwei Jahre 

eingebracht im Zuge der Debatte zum Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über 
den Antrag 1546/A(E) der Abgeordneten Gabriele Heinisch-Hosek, Kolleginnen und Kollegen 
betreffend Frauen am Arbeitsmarkt- Maßnahmenpaket zur Krisenbewältigung (837d.B.) 

Die Corona-Pandemie hat viele Familien in finanzielle Notlagen gebracht und Armut 
verfestigt. Aktuell sind rund 720.000 Menschen arbeitslos oder zur Kurzarbeit 
angemeldet. Um sicher einen Weg aus der Krise zu finden, brauchen Eltern und ihre 
Kinder gerade jetzt mehr Unterstützung und eine spürbare Entlastung. Geld, Zeit und 
Infrastruktur sind hier die wesentlichen Faktoren, um die Chancen von Eltern und 
Kindern zu verbessern. Zu dieser Erkenntnis kommt auch der 6. Österreichische 
Familienbericht 2009 bis 2019 der Bundesministerin für Frauen, Familie, Jugend und 
Integration (111-296 d.B.). 

Neben neuen Modellen der Familienzeit, besseren Kinderbetreuungsmöglichkeiten und 
elementarpädagogischer Bildungschancen braucht es daher auch eine finanzielle 
Unterstützung. Aus diesem Grund soll bereits ab Juli 2021 pro Halbjahr eine zusät?liche 
Familienbeihilfe pro Kind ausbezahlt werden (13. und 14. Familienbeihilfe). Auf diese 
Weise erhalten Familien gerade in der aktuellen besonders prekären Phase der 
Pandemie bessere Chancen und Perspektiven. Die Maßnahme ist auf zwei Jahre 
befristet. 

Aus diesem Grund stellen die unterfertigten Abgeordneten nachstehenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

„Die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Frauen, Familie, Jugend 
und Integration im Bundeskanzleramt, wird aufgefordert, dem Nationalrat umgehend eine 

Regierungsvorlage zum Familienlastenausgleichsgesetz 1967 zuzuleiten, worin ~ 

festgelegt wird, dass ab Juli 2021 pro Halbjahr eine zusätzliche Familienbeihilfe pro Kind O , 
ausbezahlt wird. Die Maßnahme ist auf zwei Jahren befristet." a·~ n ,-;J „ ), <"' 
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